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Rechtsgrundlagen
§ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)
§ Planzeichenverordnung (PlanZV, Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts) in 

der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 
1802)

§ Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444)

Verfahrensvermerke
Der Rat der Stadt Olfen hat am ………………………… die Aufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am ………………………… gemäß § 2 (1) BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Olfen, den ...................

........................................
Bürgermeister

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB hat am ………………………… stattgefunden.

Zum Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung wurden von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB in der Zeit vom ………………………… bis ………………………… Stellungnahmen eingeholt.

Olfen, den ...................

........................................

Bürgermeister

Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung wurde gemäß § 3 (2) BauGB vom ………………………… bis ………………………… öffentlich 
ausgelegt. Die öffentliche Auslegung wurde am ………………………… ortsüblich bekannt gemacht.

Zum Entwurf der Flächennutzungsplanänderung wurden von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 
(2) BauGB in der Zeit vom ………………………… bis ………………………… Stellungnahmen eingeholt.

Olfen, den ...................

........................................

Bürgermeister

Diese Flächennutzungsplanänderung ist vom Rat der Stadt Olfen am ………………………… beschlossen worden.

Olfen, den ...................

........................................

Bürgermeister

Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Olfen ist gem. § 6 (1) BauGB mit Verfügung vom .................. genehmigt 
worden.

Münster, den ...................

Die Bezirksregierung

Im Auftrag:

gez.

........................................

Diese 20. Änderung des Flächennutzungsplans wurde am ………………… ausgefertigt. Die Genehmigung dieser 
Flächennutzungsplanänderung ist gem. § 6 (5) BauGB am .................. ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser 
Bekanntmachung wird die 20. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam.

Olfen, den ...................

........................................

Bürgermeister

Legende

Umgrenzung des Änderungsbereichs

Bisherige Darstellungen im Änderungsbereich:

Fläche für die Landwirtschaft (§ 5 (2) Nr. 9a BauGB)

Umgrenzung der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft (§ 5 (2) Nr. 10 BauGB)

Legende

Umgrenzung des Änderungsbereichs

Beabsichtigte Darstellungen im Änderungsbereich:

Sportanlage mit der Zweckbestimmung Bikepark (§ 5 (2) Nr. 2a BauGB)

Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Hundeauslaufplatz (§ 5 (2) Nr. 5 BauGB)

Nachrichtliche Übernahme gem. § 5 (4) BauGB:

Mittelwasserbett der "Neuen Stever" gem. Planfeststellungsbeschluss vom 24.04.2017


